
1. Mit der Unterzeichnung bestellt der Auftraggeber unwiderruflich eine/mehrere Anzeige(n) für die im
Bestellschein genannte(n) Ausgabe(n). Der Anzeigenauftrag gilt als angenommen, wenn er nicht bin-

nen 14 Tagen vom Verlag abgelehnt wird. Das Kündigungsrecht des Auftragsgebers aus § 649
BGB ist ausgeschlossen.

2. Der Auftraggeber hat geeignete Druckvorlagen für die Anzeige binnen der vereinbarten
Frist beim Verlag einzureichen. Reicht der Auftraggeber die Druckvorlagen nicht frist-

gerecht ein und ist deshalb der Abdruck der Anzeige technisch nicht mehr möglich,
behält der Verlag den vereinbarten Vergütungsanspruch.

3. Der Auftraggeber haftet dem Verlag für die Eignung der Druckvorlage für das
Druckverfahren des Verlages sowie für deren Inhalt. Er stellt den Verlag aus allen Ansprüchen

Dritter, insbesondere wettbewerbs-, urheber-, marken- und namensrechtlicher Art frei. Der Verlag
ist berechtigt, Druckvorlagen als ungeeignet zurückzuweisen, soweit deren Inhalt gegen das Interesse

des Verlages verstößt, insbesondere die politische oder religiöse Neutralität verletzt oder wegen
Verstoßes gegen gesetzliche oder behördliche Vorschriften oder aus sonstigen Gründen wegen Art und Inhalt

unzumutbar ist.

4. Korrekturabzüge werden vom Verlag nur erstellt, soweit dies auf dem Bestellschein vermerkt ist. Soweit
der Auftraggeber dem Korrekturabzug nicht binnen 8 Tagen widerspricht, gilt die Druckfreigabe als erklärt.

5. Soweit im Bestellschein keine bestimmte Ausgabe vereinbart ist, gilt der Anzeigenvertrag für die nächste Ausgabe als erteilt,
in die die Anzeige im Rahmen des Zumutbaren technisch noch aufgenommen werden kann.

6. Mängel im Anzeigenabdruck hat der Auftraggeber binnen 14 Tagen nach Erscheinen der jeweiligen Ausgabe schriftlich beim
Verlag zu rügen. Andernfalls gilt der Abdruck als genehmigt. Der Verlag haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung
des Verlages ist auf typische, bei Vertragsschluss vorhersehbare Schäden begrenzt. Im übrigen haftet der Verlag nicht, insbesondere
auch nicht für einen bestimmten Erscheinungstermin der Ausgaben. Eine veränderte Auflagenhöhe rechtfertigt weder eine
Minderung noch eine Nachforderung.

7. Die Zahlung des vereinbarten Anzeigenentgelts wird mit Rechnungstellung fällig. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, ist
der Verlag bezüglich noch nicht veröffentlichter Anzeigen zur Zurückbehaltung des bestellten Abdruckes berechtigt. Durch das
Unterbleiben des Abdruckes aus diesem Grunde wird der Auftraggeber nicht von der Zahlungspflicht befreit.

8. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Parteien Erfurt, soweit der Auftraggeber Kaufmann oder unbekannten Aufenthaltes ist
oder seinen Sitz im Ausland hat.

Zahlung erbeten an:
HypoVereinsbank, Kto.-Nr.: 6 320 159 359, BLZ 700 202 70, IBAN DE83 700 202 706 320 159 359
Postbank, Kto.-Nr.: 2 492 804, BLZ 700 100 80, IBAN DE16 700 100 800 002 492 804

Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG, Berg. HRA 57332 AG München.
Persönlich haftende Gesellschafterin: Josef Keller GmbH, Berg, HRB 53168 AG München,
Geschäftsführer: Patrick Keller, Werner Oehring
Ust.-IdNr.: DE 131 380 949, Steuer-Nr.: 161 164 54401

allgemeine geschäftsbedingungen
zeitschrift takt, stand: 06.01.2008

takt anzeigenservice+redaktion:

Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG • Zittauer Straße 30 • 99091 Erfurt
Telefon: (0361) 7 30 88 83 • Telefax: (0361) 7 30 88 85
E-Mail: anzeigen@takt-magazin.de 
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